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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13228:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 �Rund- und Schnittholz� erar-
beitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

In dieser Europäischen Norm ist Anhang A informativ und Anhang B normativ.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Juni 2003 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Einleitung

Diese Norm gehört zu einer Normen-Reihe über Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen.

Diese Norm legt die Merkmale von Massivholzparkett fest. Sie basiert auf gegenwärtig in der Industrie gültigen
Normen zu Maßen und anderen Merkmalen sowie auf Funktionen, die durch eine Prüfung festgestellt wurden.

Über Massivholz-Fußbodenelemente liegen bereits fundierte Kenntnisse vor; die Werte für die Produktmerkmale
finden ihre Bestätigung in der langjährigen Anwendung und Erfahrung. Prüfergebnisse werden deshalb nicht benö-
tigt. Bei neuen Produkten müssen die technischen Daten durch eine Prüfung festgestellt werden.

Das Erscheinungsbild des Holzfußbodens wird hauptsächlich von der Holzart, der Sortierung und dem Muster be-
einflusst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Merkmale von Overlay-Massivholzparkett einschließlich Parkettblöcken mit einem
Verbindungssystem für die Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen fest. Sie bezieht sich auf Elemente.
Diese Norm gilt nicht für Tafeln, die aus Elementen gemacht sind, für die eine extra Norm in Vorbereitung ist.

Diese Norm gilt für Elemente ohne Oberflächenbehandlung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur zu
dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 844-1:1995, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe über Rundholz
und Schnittholz.

EN 844-3:1995, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 3: Allgemeine Begriffe über Schnittholz.

EN 844-4:1997, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 4: Begriffe zum Feuchtegehalt.

EN 844-6:1997, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 6: Begriffe zu Maßen von Schnittholz.

EN 844-7:1997, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau von Holz.

EN 844-9:1997, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz.

EN 844-10:1998, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 10: Begriffe zu Verfärbung und Pilzbefall.

EN 844-11:1998, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 11: Begriffe zum Insektenbefall.

EN 844-12:2000, Rund- und Schnittholz � Terminologie � Teil 12: Zusätzliche Begriffe und allgemeiner Index.

EN 1310:1997, Rund- und Schnittholz � Messung der Merkmale.

EN 1311, Rund- und Schnittholz � Verfahren zur Messung von Schädlingsbefall.

EN 1534, Holzfußböden � Bestimmung des Eindruckwiderstandes (Brinell), Prüfmethode.

EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz � Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren.

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz � Teil 2: Schätzung durch elektrisches Verfahren.

EN 13647, Parkett und andere Holzfußböden und andere Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz � Bestimmung
geometrischer Eigenschaften.

EN 13756:2002, Holzfußböden � Terminologie.

3 Begriffe

Für die Anwendungen dieser Europäischen Norm gelten die Begriffe der EN 844-1:1995, EN 844-3:1995,
EN 844-4:1997, EN 844-6:1997, EN 844-7:1997, EN 844-9:1997, EN 844-10:1998, EN 844-11:1998,
EN 844-12:2000 und EN 13756:2002 sowie die folgenden:
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3.1
Block
Element mit einem Verbindungssystem, das sich durch die in 5.4.3 und in den Tabellen 7 und 8 festgelegten Maße
definiert

3.2
Overlay-Fußbodenelement
Element mit einem Verbindungssystem mit einer Dicke, die es erlaubt, auf einer durchgehenden, tragenden Fläche
verlegt zu werden

[EN 13756:2002]

3.3
Verbindungssystem
Elemente mit Verbindung durch Nut-/Feder-Profil ohne tragende Funktion, die das Positionieren von Elementen
während der Montage ermöglicht

[EN 13756:2002]

3.4
Nutzschicht
Dicke zwischen der Oberseite und jeder Art von Fugenverbindung, Profil, Nut oder Leimfuge

[EN 13756:2002]

4 Symbole und Abkürzungen

L Länge der Oberseite des Elementes

b Breite der Oberseite des Elementes

b1 Tiefe der Nut

b2 Breite der Feder

b3 Unterschneidung;

t Dicke zwischen Ober- und Unterseite des Elementes;

t1 Dicke über der Nut;

t2 Höhe der Nut;

t3 Dicke der Feder;

t4 Dicke des Teils unter der Feder;

α Winkel einer Schmalseite in Bezug auf eine Ebene, die senkrecht zur angrenzenden Oberseite steht, in Grad.

5 Produktanforderungen

5.1 Holzarten

Eine Liste der für Holzfußbodenelemente nach dieser Norm meistverwendeten Holzarten ist in Anhang A aufge-
führt.
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5.2 Erscheinungsbild

5.2.1 Allgemeine Regeln

Tabellen 1 bis 6 enthalten die Sortierregeln in Bezug auf das Erscheinungsbild der Oberseite sowie der nicht sicht-
baren Teile (Rückseite und Schmalseiten) von Massivholz-Fußböden der meistverwendeten Holzarten, wie sie in
dieser Norm definiert sind.

Merkmale müssen nach EN 1310 gemessen werden (Äste nach der in 4.1 von EN 1310:1997 angegebenen allge-
meinen Methode). Schädlingsbefall ist nur in bestimmten Erscheinungsklassen zulässig (siehe Tabellen 1 bis 6)
und wird nach EN 1311 gemessen.

Die Sortierung erfolgt in die drei Erscheinungsklassen �, 
�

 und  .

Eine Sortierung �Freie Klasse� beruht auf den in Anhang B dargelegten Grundsätzen.

Die Oberseite muss die gesamte sichtbare Oberfläche des Elements einbeziehen. Sie umfasst daher auch eine
etwa vorhandene Fase1).

Die Oberseite darf keine Risse aufweisen, das Holz muss gesund sein.

Zulässig ist jede durchlaufende Klebefuge, die eine Renovierung des Fußbodens ohne wesentliche Änderungen
seines Erscheinungsbildes oder seiner Funktionsmerkmale gestattet.

                                                     

1) Die Fase ist sichtbar, wenn Stäbe zusammengefügt werden.
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5.2.2 Regeln für die meistverwendeten Holzarten

5.2.2.1 Quercus spp. (Eiche)

Regeln für Eiche sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 � Sortierregeln für Quercus spp. (Eiche)

Oberseite des Stabes

Klasse
Merkmale

� �  

Gesunder Splint Unzulässig Zulässig Leichte Beeinträchti-
gungen zulässig

Äste

gesund und festverwachsen

Fauläste

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

Unzulässig

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser
≤ 15 mm

Durchmesser
≤ 10 mm

Seichte Risse Unzulässig Zulässig bis
15 mm Länge

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig

Faserneigung Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Farbunterschiede Geringfügige Unter-
schiede zulässig

Zulässiga

Markstrahl Zulässig Zulässig

Alle Merkmale ohne
Einschränkung hin-
sichtlich Größe oder
Menge zulässig, sofern
sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Par-
kettbodens nicht be-
einträchtigen.

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig mit Aus-
nahme von Bläue und
schwarzem Fraßgang

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Unabhängig von den für die Oberseite geltenden Einschränkungen ist gesunder Splint von der Rückseite bis
zur Oberseite der Feder zulässig.

a Eichen-Braunkern.
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5.2.2.2 Fraxinus excelsior (Esche) und Acer spp. (Ahorn)

Regeln für Esche und Ahorn sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 � Sortierregeln für Fraxinus excelsior (Esche) und Acer spp. (Ahorn)

Oberseite des Stabes

Klasse
Merkmale

� �  

Gesunder Splint Unzutreffend Unzutreffend Unzutreffend

Äste

gesund und festverwachsen

b < 70 mm

b ≥ 70 mm

Fauläste

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Unzulässig

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 15 mm

Durchmesser ≤ 30 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Seichte Risse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Faserneigung Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Farbunterschiede Geringfügige Unter-
schiede zulässig.
Leichte natürliche
Verfärbung (Mineral-
stoffstreifen) zulässig.

Zulässig Zulässig

Stapellattenmarkierung Unzulässig Zulässig Zulässig

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig, mit Aus-
nahme von Bläue und
schwarzem Fraßgang

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
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5.2.2.3 Fagus sylvatica (Buche)

Regeln für Buche sind in Tabelle 3 angegeben.

Tabelle 3 � Sortierregeln für Fagus sylvatica (Buche)

Oberseite des Stabes

Klasse
Merkmale

� �  

Gesunder Splint Unzutreffend Unzutreffend Unzutreffend

Äste

gesund und festverwachsen

b < 70 mm

b ≥ 70 mm

Fauläste

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Unzulässig

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 15 mm

Durchmesser ≤ 30 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Seichte Risse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Faserneigung Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Farbunterschiede Geringfügige Unter-
schiede Zulässiga

Leichte natürliche
Verfärbung zulässig.

Zulässig Zulässig

Rotkern Unzulässig Zulässig Zulässig

Stapellattenmarkierung Unzulässig Zulässig Zulässig

Markstrahl Zulässig Zulässig Zulässig

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig, mit Aus-
nahme von Bläue und
schwarzem Fraßgang

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

a Für gedämpfte Buche zulässig.
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5.2.2.4 Betula spp. (Birke)

Regeln für Birke sind in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 � Sortierregeln für Betula spp. (Birke)

Oberseite des Stabes

Klasse
Merkmale

� �  

Gesunder Splint Unzutreffend Unzutreffend Unzutreffend

Äste

gesund und  festverwachsen

b < 70 mm

b ≥ 70 mm

Fauläste

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Unzulässig

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 15 mm

Durchmesser ≤ 30 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Seichte Risse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Faserneigung Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig, mit Aus-
nahme von Bläue und
schwarzem Fraßgang

Stapellattenmarkierung Unzulässig Zulässig Zulässig

Farbunterschiede Geringfügige Unter-
schiede zulässig.
Leichte natürliche
Verfärbung und
Mineralstoffstreifen
zulässig

Zulässig Zulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
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5.2.2.5 Castanea sativa spp. (Edelkastanie)

Regeln für Edelkastanie sind in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5 � Sortierregeln für Castanea sativa spp. (Edelkastanie)

Oberseite des Stabes

Klasse
Merkmale

� �  

Gesunder Splint Unzulässig Unzulässig Leichte Beeinträch-
tigungen zulässig

Äste

gesund und festverwachsen

b < 70 mm

b ≥ 70 mm

Fauläste

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Durchmesser ≤ 1 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

Durchmesser ≤ 10 mm

Durchmesser ≤ 3 mm

Zulässig wenn:

Durchmesser
≤ 15 mm

Durchmesser
≤ 30 mm

Durchmesser
≤ 10 mm

Gelbfärbung Unzulässig 50 % Zulässig Zulässig

Seichte Risse Unzulässig Zulässig wenn die Länge
≤ die Breite des Stabes

Zulässig wenn die
Länge ≤ 50 % der
Länge des Stabes

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig Zulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig Zulässig

Faserneigung Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Uneingeschränkt
zulässig

Farbunterschiede Geringfügige Unter-
schiede zulässig

Zulässig Zulässig

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Gesunder Splint ist bis 50 % der Dicke zulässig.
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5.2.2.6 Andere Laubhölzer

Regeln für andere Laubhölzer sind in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6 � Sortierregeln für andere Laubhölzer

Oberseite des Stabes

Merkmale Klasse

� �  

Gesunder Splint Unzulässig Zulässig Leichte Beeinträch-
tigungen zulässig

Äste

gesund und festverwachsen

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 2 mm

wenn sie nicht in Gruppen
auftretena

Zulässig wenn:

Durchmesser ≤ 5 mm

wenn sie nicht in Gruppen
auftretena

Alle Merkmale ohne
Einschränkung hin-
sichtlich Größe oder
Menge zulässig,
sofern sie die
Festigkeit oder
Haltbarkeit des
Parkettbodens nicht
beeinträchtigen.

Fauläste Durchmesser ≤ 1 mm

wenn sie nicht in Gruppen
auftretena

Durchmesser ≤ 2 mm

wenn sie nicht in Gruppen
auftretena

Seichte Risse Unzulässig Nicht durchgehend. Zulässig
wenn die Breite ≤ 0,5 % der
Breite des Stabes.

Rindeneinwuchs Unzulässig Unzulässig

Blitzrisse Unzulässig Unzulässig

Faserneigung Uneingeschränkt zulässig Uneingeschränkt zulässig

Farbunterschiede Zulässig. Leichte natürliche
Verfärbung zulässig.

Zulässig

Markstrahl Zulässig Zulässig

Schädlingsbefall Unzulässig Unzulässig Unzulässig, mit
Ausnahme von
Bläue und schwar-
zem Fraßgang

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Halt-
barkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

In Klasse � ist gesunder Splint zulässig, sofern er in einer Ecke auftritt und nicht mehr als 50 % der Stabdicke
einnimmt.

a Äste werden zu Gruppen zusammengefasst, wenn ihre Ränder nicht mehr als 30 mm voneinander entfernt liegen.

5.2.3 Freie Klasse

Die freie Sortierung umfasst jede für Holzfußböden verwendbare Holzart, deren mittlere HB-Härte mindestens
10 N/mm2 beträgt. Die Härte ist nach EN 1534 zu messen. Die freie Sortierung umfasst jede vom Hersteller ange-
botene oder vom Käufer verlangte Klassenbildung. Die Anteile oder Beschränkungen von Merkmalen müssen in
den Unterlagen/Datenblättern des Herstellers nach Anhang B detailliert und im Falle von Laubholz nach
Tabelle B.1 sowie im Falle von Nadelholz nach Tabelle B.2 aufgeführt werden.
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ANMERKUNG 10 N/mm2: annähernd 1 kgf/mm2

5.2.4 Natürliche Farben

Holzfarben werden hauptsächlich von der Holzart bestimmt.

ANMERKUNG Jedes Holz weist nach längerer Lichteinwirkung Farbänderungen auf.

5.3 Feuchtegehalt

Einzelstäbe müssen bei Erstauslieferung des Produkts einen Feuchtegehalt von 7 % bis 11 % aufweisen. Kastanie
muss bei Erstauslieferung einen Feuchtegehalt von 7 % bis 13 % aufweisen.

Der Feuchtegehalt ist nach EN 13183-2 mit einem elektrischen Messgerät zu ermitteln. Im Streitfall muss der
Feuchtegehalt mittels Darrverfahren nach EN 13183-1 bestimmt werden.

5.4 Geometrische Eigenschaften

5.4.1 Allgemeines

Sämtliche Stabformen sind zulässig, sofern ihre Istmaße den in diesem Unterabschnitt genannten Maßen bzw.
zulässigen Abweichungen entsprechen.

Sämtliche Maße werden für eine Bezugsfeuchte von 9 % angegeben, außer den Maßen für Kastanie, die für eine
Bezugsfeuchte von 10 % angegeben werden.

Sofern nichts Gegenteiliges bekannt ist, ist davon auszugehen, dass die Dicke und Breite eines Holzstückes je 1 %
Feuchtezunahme über die Bezugsfeuchte hinaus um 0,25 % zunimmt bzw. je 1 % Feuchteabnahme unter die
Bezugsfeuchte um 0,25 % abnimmt.

Die Verfahren zur Messung der geometrischen Eigenschaften sind in EN 13647 angegeben.

5.4.2 Profile

5.4.2.1 Block

Bild 1 zeigt das Profil eines Blocks, Tabelle 7 zeigt den Bereich der Maße und Tabelle 8 die zulässigen Abwei-
chungen für die Maße.

Die maßlichen Eigenschaften sind folgende:

b1 � b2 ≥ 1 mm;

b2 ≥ 2,5 mm;

t4 ≤ 2,5 mm;

t1 ≥ 35 % von t

t4 ≥ 22 % von t

An allen Stellen zwischen Feder und Nut des Verbindungssystems muss ein Spielraum von mindestens 0,25 mm
sein.

Eine Fase oder eine Nut muss entlang der Basis der beiden Längsseiten des Parkettblocks mit einem Minimum
von 0,5 mm und einem Maximum von 1,5 mm maschinell bearbeitet werden, um überschüssigen Klebstoff aufzu-
nehmen. Die Kanten müssen von der Ober- zur Unterseite eine negative Neigung zwischen 0,5 mm und 1,5 mm
haben.
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Legende
1 Oberseite

Bild 1 � Profil eines Parkettblocks

5.4.2.2 Overlay flooring element

Bild 2 zeigt das Profil eines Overlay-Fußbodenelements, Tabelle 7 zeigt den Maßbereich und Tabelle 8 die zuläs-
sigen Grenzabmaße.

Die Maße sind wie folgt festgelegt:

b1 � b2 ≥ 1 mm;

b2 ≥ 3 mm;

b3 ≥ 1,5 mm;

t1 ≥ 35 % von t;

t3 ≥ 22 % von t;

t4 ≥ 22 % von t;

� 2° ≤ α ≤ 0°

Die Kanten dürfen gefast sein.

Die Unterseite darf einen oder mehrere Klebefalze aufweisen, deren Tiefe nicht mehr als 1/5 der Gesamtdicke des
Elements sein darf.
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Legende
1 Oberseite
2 Klebefalz

Bild 2 � Profil eines Overlay-Parkettstabs

5.4.3 Nennmaße

Tabelle 7 gibt die Maße der Stäbe innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm an.

Tabelle 7 � Nennmaße der Elemente

Maße in Millimeter

Nennmaße

Produkt Dicke

t

Länge

L

Breite

b

Block        t ≥ 13 200 bis    400 40 bis   80

Overlay-Fußbodenelement 8 ≤ t ≤ 14 200 bis 2 000 40 bis 100

Elemente, deren Maße nicht den in Tabelle 7 angegebenen Maßen für Länge und Breite entsprechen, müssen alle
anderen Anforderungen dieser Norm erfüllen und müssen vorher für eine spezielle Holzart geprüft werden.

5.4.4 Zulässige Grenzabmaße

5.4.4.1 Zulässige Grenzabmaße von den Nennmaßen des Elements

Die zulässigen Grenzabmaße der Maße an allen Stellen von Elementen zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung sind in
Tabelle 8 aufgeführt.
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Tabelle 8 � Zulässige Grenzabmaße eines Elementes

Maße in Millimeter

Produkt Nennmaße

Dickea

t

Längeb

L

Breite

b

Tiefe der
Nutc

b1

Breite der
Federc

b2

Höhe der Nut

t2

Dicke der Feder

t3

Block ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2
3,0

0
+

−

3,0
0

+

−
0,1 ≤ t2 � t3 ≥ 0,4

Overlay-
Fußbodenelement ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2

3,0
0

+

−

3,0
0

+

−
0,1 ≤ t2 � t3 ≥ 0,4

a Ein Element, das in der Fabrik fertiggestellt oder oberflächenhandelt wurde, kann t � 0,5 mm haben. Ein solches Element
hat ein handelübliches Maß der Nenn-Dicke t.

b Für Zufallslängen gilt die zulässige Längenabweichung nicht.

c b1 � b2  ≥ 1 mm.

5.4.4.2 Rechtwinkligkeit und andere Winkelabweichungen

Die Abweichung von allen 90°-Winkeln und von geforderten Winkeln für bestimmte Muster darf 0,2 % nicht über-
schreiten, gemessen über die Breite.

5.4.4.3 Querkrümmung

Die Querkrümmung darf 0,5 % der Breite zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung nicht überschreiten.

5.4.4.4 Längskrümmung der Breitseite

Die Längskrümmung der Breitseite muss unter Berücksichtigung der Dicke, der Länge, der Holzart und der Art der
Verlegung ermittelt werden.

Wenn die Elemente ausschließlich durch Verkleben verlegt werden, darf die Längskrümmung 0,5 % der Länge
zum Zeitpunkt der ersten Lieferung nicht überschreiten.

Wenn die Elemente durch Nageln verlegt werden sollen, muss der Grenzwert der Längskrümmung durch ihre
Eignung zur Verlegung mit handelüblichen Geräten bestimmt werden.

5.4.4.5 Längskrümmung der Schmalseite

Die Längskrümmung der Schmalseite muss unter Berücksichtigung der Dicke, der Länge, der Holzart und der Art
der Verlegung ermittelt werden.

Sollen die Stäbe genagelt werden, so ist die zulässige Längskrümmung der Schmalseite in Abhängigkeit von der
Verlegbarkeit der Stäbe bei Einsatz üblicher Ausrüstung zu bestimmen.

Bei Längen bis zu 1 m, darf die Längskrümmung der Schmalseite 0,5 � der Länge zum Zeitpunkt der Erstausliefe-
rung nicht überschreiten.

Bei Längen über 1 m, darf die Längskrümmung der Schmalseite 1 � der Länge zum Zeitpunkt der Erstauslieferung
nicht überschreiten.

Sollen die Stäbe lediglich verklebt werden, darf die Längskrümmung der Schmalseite 0,5 % der Länge zum Zeit-
punkt der Erstauslieferung nicht überschreiten.
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5.4.5 Maschinelle Bearbeitung

Alle Stücke müssen sorgfältig maschinell bearbeitet und auf der Oberfläche glatt sein.

Eine leicht ausgerissene Faser oder ähnliche Fehler sind zulässig, wenn sie während des üblichen Abschleifens
des Bodens nach dessen Verlegung und vor der Endbehandlung leicht entfernt werden können.

Für Parkettblöcke: Alle Schmalseiten müssen maschinell genau bearbeitet sein mit einer Feder an einer langen
Schmalseite und an einer Hirnseite und einer Nut an der gegenüberliegenden langen Schmalseite und der anderen
Hirnseite. Die Feder kann auf 1Ú3 seiner Länge Unebenheiten aufweisen, aber nicht innerhalb von 1/5 ihrer Länge,
welche an die beiden Hirnenden angrenzt.

5.5 Technische Spezifikationen und Eigenschaften

5.5.1 Technische Anforderungen für die Anwendung in der Praxis

Typische Werte für die Eindruckfestigkeit werden nach EN 1534 festgelegt.

Die Verlegeanleitungen müssen durch den Hersteller/Lieferer geliefert werden.

ANMERKUNG Die Elemente, die durch diese Norm bestimmt werden, sind Bestandteil einer gesamten Fußbodenkonstruktion
und können aus diesem Grund bei Nutzung nur dann den technischen Anforderungen standhalten, wenn das gesamte Parkett
vollkommen spezifiziert und entsprechend der üblichen Verlegeanweisungen oder des Vertrages verlegt worden ist.

5.5.2 Spezielle Anforderungen an den Verlegeort

ANMERKUNG Siehe [1].

5.5.3 Erscheinungsbild

5.5.3.1 Allgemeines

Diese Norm behandelt Elemente, die aus einem natürlichen, unbehandelten Material hergestellt werden. Jegliche
zusätzliche Anforderung an das dekorative Erscheinungsbild muss festgelegt werden.

5.5.3.2 Holzarten

Die Holzarten müssen festgelegt werden. Eine Liste der gebräuchlichsten Holzarten ist im Anhang A gegeben .

Die Regeln für das Erscheinungsbild und natürliche Farben werden unter 5.2 behandelt.

ANMERKUNG Holzarten weisen eine natürliche Farbe und Maserung auf. Je nach Wuchsgebiet wird jede Holzart ein unter-
schiedliches dekoratives Erscheinungsbild haben.

5.5.3.3 Sortierung

Die Klasse muss festgelegt werden.

Das dekorative Erscheinungsbild der einzelnen Holzarten ist bei den jeweiligen Sortierungen unterschiedlich.

ANMERKUNG Es sollte berücksichtigt werden, dass einige Sortierungen viele natürliche Merkmale zulassen. Dies sollte bei
der Spezifizierung des dekorativen Erscheinungsbildes beachtet werden.

5.5.4 Renovierung und Reparatur

Die in dieser Norm beschriebenen Elemente müssen zumindest zweimal aufgearbeitet werden können, sofern sie
nicht zuvor einem übermäßigen Verschleiß ausgesetzt waren und sofern die Überarbeitung nicht einen übermäßi-
gen Substanzverlust bedeutet.

Die Fußbodenkonstruktion muss das Austauschen eines ganzen Elements zulassen.
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6 Kennzeichnung

Jede vom Hersteller zum Zeitpunkt der Erstauslieferung festgelegte Einheit muss wie folgt eindeutig gekennzeich-
net werden:

 Produkttyp � gegebenenfalls unter Nennung des Handelsnamens

 Angabe der Erscheinungsklasse (�, ∆,   oder entsprechende Angabe der freien Klasse/n)

 Nennlänge des Elements in Millimeter und die Anzahl der Elemente; oder

 falls willkürlich, die Durchschnittslänge in Millimeter
 oder die Gesamtlänge in Meter
 und die Anzahl der Stäbe

 Nennbreite und handelsübliche Dicke in Millimeter

 verlegte Fläche in Quadratmeter

 Handelsname der Holzart

 Muster, falls zutreffend

 wenn gefordert, die Dauerhaftigkeitsklasse (EN 460) oder die Schutzbehandlung (EN 351-1) gegen biologi-
schen Befall

 Angabe der Verlegeart

 Verweis auf diese Norm EN 13228
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Anhang B
(normativ)

Grundsätze für die Einführung einer freien Klasse

Die freie Klasse ist eine Sortierung nach dem Erscheinungsbild mit einer besonderen Auswahl, die vom Hersteller
angeboten oder vom Kunden nachgefragt wird.

Die freie Klasse muss in allen Merkmalen der Tabelle B.1 oder B.2 einschließlich ihrer Anforderungen beschrieben
werden. Die Merkmale sind nach EN 1310 zu messen.

Ein und dieselbe Holzart kann in unterschiedlicher Auswahl angeboten werden.

Tabelle B.1 � Sortierung von Laubhölzern

Oberseite des Elementes

Merkmal Einschränkung

Gesunder Splint

Äste (gesund, festverwachsen, faul)

Gelbfärbung

Seichte Risse

Rindeneinwuchs

Blitzrisse

Wirbelwuchs

Faserneigung

Gesunder Kern

Farbunterschiede (einschl. Braunkern, Rotkern usw.)

Stapellattenmarkierung

Markstrahl

Schädlingsbefall

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
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Tabelle B.2 � Sortierung von Nadelhölzern

Oberseite des Elementes

Merkmal Einschränkung

Gesunder Splint

Äste (gesund, festverwachsen, faul)

Rindeneinwuchs

Harzgallen

Markröhre

Seichte Risse

Durchgehende Risse

Blitzrisse

Faserneigung

Farbunterschiede

Stapellattenmarkierung

Schädlingsbefall

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder
Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
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